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1  https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/referentenentwuerfe/novellierung-wertermittlungsrecht/immowert-v.pdf;jsessio-

nid=C71A1404D6128EF5A6165F9D4E097761.2_cid364?__blob=publicationFile&v=3  
2  https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/referentenentwuerfe/novellierung-wertermittlungsrecht/immowert-a.pdf;jsessio-

nid=C71A1404D6128EF5A6165F9D4E097761.2_cid364?__blob=publicationFile&v=4  
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Kontext und Veranlassung 

 

Die bisherige Immobilienwertermittlungsverordnung von 2010 und die verschiedenen Richtlinien (Bo-

denrichtwertrichtlinie, Sachwertrichtlinie, Vergleichswertrichtlinie, Ertragswertrichtlinie, Wertermittlungs-

richtlinien 2006) sollen durch eine vollständig überarbeitete Immobilienwertermittlungsverordnung und 

ergänzende Anwendungshinweise abgelöst werden. Im Zusammenhang mit einer Novellierung des 

Wertermittlungsrechts wurde ein Gesetzgebungsverfahren3 eingeleitet. Die wesentlichen Grundsätze 

sämtlicher bisheriger Richtlinien sollen in eine vollständig überarbeitete Immobilienwertermittlungsver-

ordnung (ImmoWertV 2021) in anwenderfreundlicher Form integriert und verbindlich werden. Für wei-

tergehende Hinweise, die keinen Regelungscharakter haben, aber zum Verständnis beitragen, sollen 

Muster-Anwendungshinweise zur ImmoWertV (ImmoWertA) beschlossen werden. Hierzu wird vom BMI 

ein Vorschlag unterbreitet, der im Anschluss an das Verordnungsgebungsverfahren der Fachkommis-

sion Städtebau als dem zuständigen Gremium der Bauministerkonferenz mit der Empfehlung der ab-

schließenden Beratung und Beschlussfassung übermittelt werden soll.  

 

In ersten Beteiligungsphase, die in der Zeit vom 19. Juni bis zum 21. August 2020 stattfindet, besteht 

nicht nur für Länder, kommunale Spitzenverbände und Verbände, sondern für jedermann, insbesondere 

für die gesamte Fachöffentlichkeit, aber auch für sonstige natürliche und juristische Personen des Pri-

vatrechts (zwecks Vereinfachung nachfolgend nur "Fachöffentlichkeit" genannt), die Möglichkeit zur 

Stellungnahme zu beiden Entwürfen. 

 

Von der Möglichkeit zur Stellungnahme wird nachstehend Gebrauch gemacht. Die gegeben Hinweise4 

zur Beteiligung werden berücksichtigt.  

  

                                                           
3  https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/novellierung-des-wertermittlungsrechts.html 
4  https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/sonstige-downloads/novellierung-wertermittlungsrecht/hinweise-zur-beteiligung.pdf;jses-

sionid=C71A1404D6128EF5A6165F9D4E097761.2_cid364?__blob=publicationFile&v=3  
 
 

http://#
http://#
http://#


 
3 

 

Fachlicher Hintergrund und Perspektive 

 

Der Bearbeiter der Stellungnahme ist der Inhaber des Lehrstuhls für Ökonomie und Ökologie des Woh-

nungsbaus an der wirtschaftswissenschaftlichen Qualität des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). 

Hierbei handelt es sich um die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft. Er vertritt in Lehre 

und Forschung u.a. Fragen der Umsetzung von Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung in der Bau- 

und Immobilienwirtschaft. Dabei werden u.a. Möglichkeiten einer Integration von Nachhaltigkeitsaspek-

ten in das Portfoliomanagement, die Risikoanalyse sowie die Wertermittlung behandelt. Der Bearbeiter 

ist als Obmann beim DIN mit den Normen und Normungsvorhaben im Themenbereich des Nachhaltigen 

Bauens vertraut. Er war und ist an der Erarbeitung, Erprobung und Weiterentwicklung von nationalen 

Nachhaltigkeitsbewertungssystemen (BNB, DGNB, NaWoh, BiRN) und europäischen Berichtsformaten 

(LEVELs) beteiligt. Es erfolgte eine Mitwirkung in Arbeitsgruppen zur Entwicklung einer Taxonomy im 

Kontext der nachhaltigen Immobilienfinanzierung sowie zur Konzipierung von Gebäudepässen und Ob-

jektdokumentationen. Der Bearbeiter ist mit der Arbeit von Gutachterausschüssen vertraut und steht mit 

ausgewählten Einrichtungen in Kontakt. Eine unmittelbare Wertermittlungstätigkeit erfolgt nicht. 

 

Im Rahmen von Projekten erfolgte eine Mitarbeit an Projekten, die Möglichkeiten der Berücksichtigung 

ökologischer und weiter Aspekte der Nachhaltigkeit zum Ziel hatten. Beispiele sind: 

 

 Projekt objektINFO - Analyse der Informationsbedürfnisse ausgewählter Akteursgruppen zu 

Objektinformationen im Lebenszyklus von Gebäuden als Voraussetzung für die Entwicklung 

einer Bauwerks-Informations-Systematik (BIS) 

https://www.irbnet.de/daten/rswb/11059022891.pdf  

 

 ImmoWert – Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Wertermittlung und Risikobeurtei-

lung von Einzelimmobilien und Gebäudebeständen 

https://www.irbnet.de/daten/rswb/10079001759.pdf 

 

 Kostengünstige Finanzierung durch positives Objekt-Rating 

https://www.irbnet.de/daten/kbf/kbf_d_F_2495.pdf  

  

 RenoValue - Training toolkit for property valuation professionals on how to factor energy effi-

ciency and renewable energy issues into valuation practices 

http://renovalue.eu/ 

 

 NUWEL – Nachhaltigkeit und Wertermittlung von Immobilien: Leitfaden für Deutschland, 

Österreich und die Schweiz (mit gesonderter Checkliste) – BITTE BEACHTEN 

https://www.oew.kit.edu/downloads/NUWEL_Leitfaden.pdf 

https://www.oew.kit.edu/downloads/NUWEL_Checkliste.pdf  

 

Die Stellungnahme erfolgt im Kontext von Notwendigkeit und Möglichkeiten einer Berücksichtigung von 

Nachhaltigkeitsaspekten in den Verfahren der Wertermittlung sowie einer Bereitstellung entsprechender 

Grundlagen und Arbeitshilfen. 
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Anliegen und Begründung 

 

Ein beobachtbarer Trend mit Bezügen zu den Themen einer nachhaltigen Entwicklung ist ein eintreten-

der Wertewandel. Im Zusammenhang mit einer stärkeren Wahrnehmung einer Verantwortung gegen-

über Umwelt und Gesellschaft wächst das Interesse an Informationen, die z.B. Miet- und Kaufentschei-

dungen bei Immobilien beeinflussen können. Es handelt sich z.B. um Fragen des Komforts, der Beur-

teilung von Risiken für Gesundheit und lokale Umwelt, zur Ressourceninanspruchnahme, zum Beitrag 

zu Wärmeinseleffekten bzw. zur globalen Erwärmung. Mehr und mehr hängen, zunächst bei Büroim-

mobilien, nun zunehmend auch bei Wohnbauten die Vermiet- und Vermarktbarkeit sowie die Miethöhe 

bzw. der Kaufpreis von auch energetischen Eigenschaften im engeren Sinne bzw. nachhaltigkeitsrele-

vanten Merkmalen und Eigenschaften im weiteren Sinne ab. Eine Zusammenstellung derartiger Merk-

male kann u.a. den Nachhaltigkeitsbewertungssystemen BNB5, DGNB bzw. NaWoh6 entnommen wer-

den. Es kann nachgewiesen und am Beispiel energetischer Eigenschaften empirisch belegt werden, 

dass nachhaltigkeitsrelevante Merkmale und Eigenschaften sich auf Zahlungsbereitschaften auswirken 

und in die Mietgestaltung und Preisfindung einfließen. Damit werden sie notwendigerweise zum einem 

Aspekt, der in der Wertermittlung berücksichtigt werden muss. 

 

Im europäischen Rahmen ist die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in der Wertermittlung 

bereits seit längerer Zeit Gegenstand von Überlegungen, Untersuchungen und Empfehlungen. Bei-

spiele sind z.B. 

 

 RICS guidance note: Sustainability and commercial property valuation 

https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/upholding-professional-standards/sector-

standards/valuation/sustainability-and-commercial-property-valuation-2nd-edition-rics.pdf  

 

 RICS valuation standards: Sustainability and residential property valuation 

https://www.bathnes.gov.uk/sites/default/files/sitedocuments/Planning-and-Building-Con-

trol/Planning-Policy/Evidence-Base/Sustainability/Sustainabilityandresidentialpropertyvalua-

tion.pdf  

 

 European Valuation Standards and guidance notes 

https://www.tegova.org/data/bin/a5738793c0c61b_EVS_2016.pdf  

 

Zusätzlich wird diskutiert, ob und inwieweit bei der Gestaltung von Konditionen der Immobilienfinanzie-

rung künftig nachhaltigkeitsrelevante Merkmale und Eigenschaften berücksichtigt werden7. 

 

National werden Nachhaltigkeitsaspekte z.B. berücksichtigt in: 

 

 VÖB Immobilienanalyse 

https://www.voeb-service.de/bankensoftware/voeb-immobilienanalyse/  

 

 ZIA – Nachhaltigkeit in der Bewertung 

https://www.zia-deutschland.de/themen/corporate-social-responsibility/nachhaltigkeit-in-der-

bewertung/  

 

Weiterhin zeichnet sich ab, dass die Erfüllung von Anforderung an die Nachhaltigkeit von Bauwerken 

künftig eine Voraussetzung für einen Zugang zu Förderprogrammen der KfW wird. 

  

                                                           
5  https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/bnb-buerogebaeude/bnb-bn-2015/kriterien-bnb-buero-und-verwaltungsgebaeude-neubau.html  
6  https://www.nawoh.de/downloads/kriteriensteckbriefe  
7  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-taxonomy_en.pdf  
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Es kann festgestellt werden, dass im bisherigen Wertermittlungsrecht nachhaltigkeitsrelevante Merk-

male entweder nicht ausreichend Berücksichtigung fanden oder konkrete Umsetzungshinweise fehlen 

(z.B. bei Art und Umfang einer Berücksichtigung energetischer Eigenschaften). Dabei ist durchaus der 

Tatsache Rechnung zu tragen, dass es sich bei Eigenschaften, die heute der Nachhaltigkeitsthematik 

zugeordnet werden, um solche handelt, die schon immer berücksichtigt wurden (z.B. Flexibilität und 

Anpassbarkeit).  

 

Die hier vorliegende Stellungnahme konzentriert sich auf folgende Anliegen: 

 

a) Ergänzung der bei einer Wertermittlung einzubeziehenden nachhaltigkeitsrelevanten Eigen-

schaften 

 

b) Bereitstellung von Handlungsempfehlungen zum konkreten Umgang mit diesen Eigenschaften 

 

c) Ergänzung der in Kaufpreissammlung zu berücksichtigenden Merkmale und Eigenschaften im 

Interesse der Verbesserung der empirischen Grundlagen für die Feststellung einer Signifikanz  

 

d) Herausarbeitung eines Bedarfs an Informationen zu Gebäuden, die eine Grundlage für die Wei-

terentwicklung früherer Überlegungen zu Gebäudepässen und Hausakten liefern 

 

 

Bereits die Aufnahme von Checklisten zur Darstellung relevanter Merkmale und Eigenschaften von Ge-

bäuden in den Anhang von Wertermittlungsberichten kann zu einer Verbesserung der Situation beitra-

gen.  
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Einzelvorschläge zur ImmoWertV 

 

  Text im Entwurf Kommentar und Vorschlag 

 Allg.  -- Es wird eine Orientierung an NUWEL 

https://www.oew.kit.edu/downloads/NUWEL_Leitfaden.pdf 
empfohlen. In NUWEL werden prinzipielle Mög-

lichkeiten einer Berücksichtigung von Nachhaltig-

keitsapekten in der Wertermittlung allgemein und 

spezifisch für die einzelnen Wertermittlungsverfah-

ren vorgestellt.  

 §2 (3) Der Grundstückszustand ergibt sich aus der Ge-

samtheit der rechtlichen Gegebenheiten, der tat-

sächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaf-

fenheit und der Lage des Wertermittlungsobjekts 

(Grundstücksmerkmale).  

Zu den Grundstücksmerkmalen zählen insbeson-

dere 

1.der Entwicklungszustand, 

2.die Art und das Maß der baulichen oder sonstigen 

Nutzung, 

3.die grundstücksbezogenen Rechte und Belastun-

gen, 

4. der beitragsrechtliche Zustand, 

5.die Lagemerkmale, 

6.die tatsächliche Nutzung, 

7.die Ertragsverhältnisse, 

8.die Grundstücksgröße, 

9.der Grundstückszuschnitt, 

10.die Bodenbeschaffenheit 

… 

Es wird vorgeschlagen, künftig bei der Beurteilung 

von Lagemerkmalen (1) die Lage hinsichtlich von 

innerstädtischen Wärmeinseln und (2) die Lage 

hinsichtlich der Naturgefahren und Folgen des Kli-

mawandels unter Nutzung von Risikokarten und 

des Hilfsmittels ImmoRisk8 zusätzlich zu berück-

sichtigen. Weitere Hinweise siehe Anlage 2.  

 

Es wird vorgeschlagen, bei der Berücksichtigung 

der Grundstückssituation und der Bodenbeschaf-

fenheit künftig Möglichkeiten der Gewinnung/Pro-

duktion erneuerbarer Energie bzw. der Regenwas-

serversickerung zu berücksichtigen. 

 §2 (3)  … 

11.bei bebauten Grundstücken zusätzlich 

a) die Art der baulichen Anlage, 

b) die Bauweise und die Baugestaltung der bauli-

chen Anlage, 

c) die Größe der baulichen Anlage, 

d) die Ausstattung und die Qualität der baulichen 

Anlage einschließlich ihrer energetischen Eigen-

schaften und ihrer Barrierefreiheit, 

e) der bauliche Zustand der baulichen Anlage, 

f) das Alter, die Gesamtnutzungsdauer und die Rest-

nutzungsdauer der baulichen Anlage 

 

Es wird vorgeschlagen, die Art der Erfassung, Be-

schreibung und Berücksichtigung von Eigenschaf-

ten wie (1) Bauweise, (2) energetische Eigen-

schaften und (3) Barrierefreiheit genauer zu be-

schreiben und entsprechende Anwendungshin-

weise zu geben. Insbesondere sollten „energeti-

sche Eigenschaften“ definiert und auf den Energie-

ausweis verwiesen werden, bei der Barrierefreiheit 

ist zu klären, ob es sich um einen barrierefreien 

Zugang zum Grundstück, zum Gebäude, zum Ge-

schoss, zur Wohnung/zum Nutzungsbereich sowie 

um einen barrierefreien Nutzungsbereich an sich 

handelt. Eine Orientierung an „Ready“9 wird emp-

fohlen.  

 

Ein Herausheben von Eigenschaften wie die 

„energetischen Eigenschaften“ und die „Barriere-

freiheit“ erscheint willkürlich. Warum gerade diese 

und nicht z.B. Umwelt- und Gesundheitsverträg-

lichkeit verwendeter Bauprodukte (risikorelevant) 

oder thermischer Komfort im Winter und Sommer 

(mit hohem Einfluss z.B. auf den Wohnwert)? 

 §5 (4) Lagemerkmale von Grundstücken ergeben sich aus 

der räumlichen Position des Grundstücks. 

Vorschlag: 

… und beziehen die Möglichkeiten zur Gewinnung 

erneuerbarer Energie ein.  

 §5 (5) Die Bodenbeschaffenheit umfasst beispielsweise die 

Bodengüte, die Eignung als Baugrund und das Vor-

handensein von Bodenverunreinigungen. 

Vorschlag:  

… sowie die Möglichkeiten zur Regenwasserversi-

ckerung und/oder der Gewinnung erneuerbarer 

Energie. 

  

                                                           
8 https://www.gisimmorisknaturgefahren.de/  
9 https://www.readyhome.de/downloads/01/01_gesamt_small.pdf  
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 §8 (3) …. Die objektspezifischen Grundstücksmerkmale 

werden erst bei der Ermittlung der Verfahrenswerte 

nach §6 Absatz 2 Nummer 3 berücksichtigt, wenn sie 

nicht bereits anderweitig berücksichtigt worden sind. 

Soweit dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr 

entspricht, erfolgt die Berücksichtigung insbesondere 

durch marktgerechte Zu- oder Abschläge. Beson-

dere objektspezifische Grundstücksmerkmale kön-

nen insbesondere vorliegen bei 

1.besonderen Ertragsverhältnissen, 

2.Baumängeln und Bauschäden, 

3.zur Freilegung anstehenden baulichen Anlagen, 

4.Bodenverunreinigungen, 

5.grundstücksbezogenen Rechten und Belastungen, 

6.Bodenschätzen 

Aufgezählt werden im Falle von besonderen Merk-

malen bebauter Grundstücke i.d.R. nachteilige As-

pekte. Es sollte geprüft werden, ob und welche po-

sitiven Aspekte aufgezählt werden können, hier 

i.S.v. 

 besonderen Qualitätsnachweisen / Gutachten 

 besonderen Nachhaltigkeitszertifikaten 

 eingehaltenen Fördervoraussetzungen 

 §11 (1) Künftige Änderungen sind nur dann bei der Werter-

mittlung zu berücksichtigen, wenn sie am maßgebli-

chen Stichtag mit hinreichender Sicherheit aufgrund 

konkreter Tatsachen zu erwarten sind (konkret ab-

sehbare künftige Änderungen).Spekulative Annah-

men sind nicht zulässig. 

Lässt sich prinzipiell auf die Änderung der Standort-

bedingungen im Kontext bereits eintretender Fol-

gen des Klimawandels anwenden. Dabei sollte ge-

klärt werden, ob und welche Risikokarten als Da-

tengrundlage akzeptiert werden. 

 §32 (3) Instandhaltungskosten umfassen die Kosten, die in-

folge Abnutzung oder Alterung zur Erhaltung des der 

Wertermittlung zugrunde gelegten Ertragsniveaus 

der baulichen Anlagen während ihrer Restnutzungs-

dauer marktüblich aufgewendet werden müssten. 

Die Instandhaltungskosten sind hinsichtlich der 

Höhe mit ihrem langjährigen Mittel zu berücksichti-

gen 

Nachhaltige Gebäude können sich durch hochwer-

tige und langlebige Baustoffe und Bauteile aus-

zeichnen. „Marktübliche“ oder durchschnittliche 

Aufwendungen werden dem nicht gerecht. Es wird 

vorgeschlagen, in Sonderfällen eine Berücksichti-

gung konkreter Verhältnisse zuzulassen. 

 Anlage 

2 

Auf der Grundlage der nachfolgende Tabelle 1 sind 

unter Berücksichtigung der zum Qualitätsstichtag o-

der kurz zuvor durchgeführten Modernisierungsmaß-

nahmen entsprechende Punkte zu vergeben. Aus 

den für die einzelnen Modernisierungselemente ver-

gebenen Punkten ist eine Gesamtpunktzahl für die 

Modernisierung (Modernisierungspunkte) zu bilden 

Es wird vorgeschlagen, in Tabelle 1 Maßnahmen 

zur Verbesserung des thermischen Komforts im 

Sommer (Verschattung, Klimaanlage usw.) sowie 

zur Verbesserung der Barrierefreiheit/Eignung für 

Senioren zu berücksichtigen.  

 Anlage 

NHK 

Beschreibung der Gebäudestandards für freiste-

hende Ein-und Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser 

und Reihenhäuser 

Die Beschreibung der Standards ist unbefriedi-

gend. Am Beispiel der Außenwände wird klar, 

dass hier folgende Aspekte in unzulässiger Weise 

verknüpft werden 

 gestalterische Qualität 

 Materialauswahl und –wertigkeit 

 Dämmniveau 

 

Es wird dringend empfohlen, die energetische 

Qualität der Gebäudehülle gesondert zu bewer-

ten, z.B. über den mittleren U-Wert 
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Einzelvorschläge zur ImmoWertA 

 

  Text im Entwurf Kommentar und Vorschlag 

 2.2.b Merkmale der baulichen und sonstigen Anlagen sind 

zum Beispiel: 

 Art der Anlage (z. B. Gebäude, bauliche Außenan-

lagen wie Ver-und Entsorgungseinrichtungen, Bo-

denbefestigungen, Einfriedungen), 

 Ergänzung zur Art der Nutzung (z.B. Ein-und 

Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Ge-

schäftshäuser), 

 Anbauart (z. B. Einzelhäuser, Doppelhäuser, Dop-

pelhaushälften), 

 Ertragsverhältnisse (s. §5Absatz3), 

 Größe der baulichen Anlage,Baujahr, Alter, Ge-

samtnutzungsdauer, Restnutzungsdauer (s. §4), 

 Bauausführung (Ausstattung, Qualität) des Roh-

baus (Baukonstruktion nach KG 300 DIN 276) und 

des Ausbaus (Technische Anlagen nach KG 400 

DIN 276), 

 Bau-und Unterhaltungszustand wie Modernisie-

rungen, Baumängel und Bauschäden, 

 energetischer Zustand, 

 Barrierefreiheit. 

Eine reine Wiederholung von Aufzählungen aus der 

ImmoWertV liefert keine Anwendungshinweise. Es 

wird dringend empfohlen, hier Interpretationshilfen, 

Checklisten usw. anzubieten. Verwiesen wir auf 

Checklisten von RICS, TeGOVA und CASBEE-

siehe ANLAGE 3.1 - 3.3. Der Bearbeiter der Stel-

lungnahme bietet hierzu Unterstützung an, z.B. für 

die Beschreibbarkeit energetischer Eigenschaften 

siehe z.B. ANLAGE 1. Vorschläge für eine umfang-

reichere Checkliste für Gebäude, Grundstück, Lage 

und Marktsituation liegen mit ANLAGE 2 vor.  

 5.(4).1 Zu den sich aus der räumlichen Position ergebenden 

Grundstücksmerkmalen gehören z. B.  

 Zugehörigkeit zu Bundesland, Region, Gemeinde, 

Ortsteil, Quartier,  

 Größe der Gemeinde,  

 Wohn-und Geschäftslage, 

 Entfernung zu Versorgungs-und Infrastrukturein-

richtungen, 

 Verkehrsanbindung,  

 Art und Ausbau der Straße, 

 Lage zur Straße, 

 Nachbarschaft,  

 Wasserlage,  

 Aussichts-und Wasserlage, 

 Lage im Überschwemmungsgebiet, 

 vorhandene Immissionsbelastungen insbeson-

dere hinsichtlich Staub-, Geräusch-und Ge-

ruchsimmissionen z. B. durch benachbarte stö-

rende Betriebe und Gebäude, 

 Nachbarschaft zu Störfallbetrieben. 

Es wird vorgeschlagen, hier auf weitere Besonder-

heiten hinzuweisen, u.a. Folgen des Klimawandels, 

Lage in innerstädtischen Wärmeinseln usw.  
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Anhang 1 

Möglichkeiten der Beschreibung energetischer Eigenschaften (Vorschlag TL) 

 

a) performanceorientiert 

    * energy performance (Energieeffizienzklasse gemäß Energieausweis) 

    * carbon performance (Treibhausgasemissionen in der Nutzungsphase10)  

    * PMV / PPD im Winter/Sommer (thermischer Komfort) 

    * xxx 

 

b) merkmalsbasiert 

    * U-Wert der Gebäudehülle 

    * Anlagenaufwandszahl 

    * Energieträger 

….* sommerlicher Wärmeschutz 

….* xxxxxx 

 

Empfehlungen zur Berücksichtigung energetischer Eigenschaften 

….* Hinweise/Zuschläge im lokalen Mietspiegel (beim Ertragswertverfahren) 

….* Zu-/Abschläge auf empirischer Basis, z.B. nach https://www.irbnet.de/daten/kbf/kbf_d_F_2522.pdf  

  

                                                           
10 als Information im Energieausweis enthalten  

http://#
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Anhang 2: Vorschläge für wertbeeinflussende und risikorelevante Merkmale und Eigenschafen zusätz-

lich zu energetischen Eigenschaften und zur Barrierefreiheit im Kontext der Nachhaltigkeit (ggf. in einer 

Tabelle zwischen Wohnbauten und Nicht-Wohnbauten trennen) 

 

 

Gebäude 

 Unterdurchschnittliche Treibhausgasemissionen im Betrieb bzw. im Lebenszyklus (im Ergebnis einer 

Ökobilanz) 

 Nachweis der Verwendung schadstofffreier Bauprodukte  

 Nachweis der Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit des Gebäudes (auch im Hinblick auf spätere 

Rückbaukosten) 

 Nachweis geringer Risiken für Gesundheit und lokale Umwelt (auch im Hinblick auf Versicherungs-

konditionen) 

 Nachweis unterdurchschnittlicher Instandhaltungskosten 

 Nachweis einer systematischen Wartung und Instandhaltung (scheckheftgepflegte Immobilie) 

 Nachweis unterdurchschnittlicher Betriebskosten (bei Eigennutzung und Warmmieten) 

 Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes / des thermischen Komforts im Sommer 

 Nachweis eines überdurchschnittlichen Selbstversorgungsgrades mit erneuerbarer Energie 

 Widerstandsfähigkeit gegenüber Risiken und Einflüssen am Standort 

 Wasserspareinrichtungen / Möglichkeiten der Regen- und Grauwassernutzung 

 

In Verbindung mit traditionellen Merkmalen wie:  

 Flexibilität / Anpassbarkeit (im Kontext der Drittverwendungsfähigkeit) 

 Funktionalität der Grundrisslösung 

 Gestalterische/städtebauliche Qualität 

 

 

Grundstück 

 Eignung für Gewinnung erneuerbarer Energie (Sonne, Luft, Boden, Grundwasser) 

 Eignung für Versickerung von Regenwasser  

 

 

Standort/Lage 

 Nähe zu sommerlichen Wärmeinseln (inkl. Trend)  

 Nähe zu Risiken und Einflüssen aus dem Klimawandel 

 Nähe zu ÖPNV 

 Nähe zu öffentlichen Grünflächen  

 

 

Markt 

 Wertschätzung von Nachhaltigkeitsaspekten  

 

 

 

Es wird im Minimum empfohlen, sich auf Checklisten zur Erfassung derartiger Merkmale zu verständi-

gen, sie in Kaufpreissammlungen zu berücksichtigen und sie als Merkmale in Gebäudepässen/Haus-

akten zu etablieren.  
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Anhang 3.1: 

Vorgehensweise bei RICS 

https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/upholding-professional-standards/sector-stan-

dards/valuation/sustainability-and-commercial-property-valuation-2nd-edition-rics.pdf 

 

 

http://#
http://#
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Anlage 3.2 Empfehlungen der TEGoVA 

https://www.tegova.org/data/bin/a5738793c0c61b_EVS_2016.pdf  

 
  

http://#
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ANLAGE 3.3 
Ansätze in CASBEE (Japan) 
http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/document/CASBEE_property_brochure.pdf  
 

 
 
 

http://#

